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Bekanntmachungen der Gemeinde Berg

	▼ Bebauungsplan Nr. 101 „Rathaus“ Durchführung 
der öffentlichen Auslegung

	▼ 33. Änderung des Flächennutzungsplanes für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 101 „Rathaus“ Durchführung der öffentli-
chen Auslegung

	▼ Durchführung der dritten erneuten öffentlichen 
Auslegung für den Bebauungsplan Nr. 55 
„Ortsmitte Farchach“ 11. Änderung

nes Nr. 101 „Rathaus“ beschlossen und die Begründung sowie den Umweltbericht gebilligt.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ mit Begründung und Umweltbericht sowie die 
nach Einschätzung der Gemeinde Berg wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen sind gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2021 für die Dauer eines Monats gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 4 a 
Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.
Der Planentwurf besteht aus Festsetzungen durch Zeichnung und Schrift, eine Begründung sowie ein 
Umweltbericht sind beigefügt. Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem nachstehenden Lageplan er-
sichtlich.
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor:

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“, die Begründung mit Anlagen und der Umweltbe-
richt sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen lie-
gen für die Dauer eines Monats in der Zeit vom

11.10. bis einschließlich 15.11.2021

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 2, 82335 Berg während der Dienststunden 
(Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Donnerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 14:00 
Uhr bis 18:00 Uhr) öffentlich aus.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), 
Ratsgasse 1, 82335 Berg abgegeben werden.
Gemäß § 4 a Abs. 6 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.
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Auf der Homepage der Gemeinde Berg
(www.gemeinde-berg.de)
sind ebenfalls die Bekanntmachung und alle Plan-
unterlagen veröffentlicht.

Berg, den 29.09.2021

Gemeinde Berg
R. Steigenberger
Erster Bürgermeister

Rein nachrichtlich und lediglich in Ergänzung zur 
amtlichen Bekanntmachung an den gemeindlichen 
Anschlagtafeln informiert die Gemeinde Berg über 
die Änderung des Flächennutzungsplanes und über 
die Änderung oder Aufstellung von Bebauungs- 
plänen im Amtsblatt des Landkreises Starnberg.

Bekanntmachungen der Gemeinde Berg

	◆ Bebauungsplan Nr. 101 „Rathaus“ Durch-
führung der öffentlichen Auslegung

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 28.09.2021 den Entwurf des Bebauungspla-

Gemeinde Berg 29.09.2021 
Az.: 6-610-13-101 
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Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung am 28.09.2021 den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ beschlossen und die Begründung sowie den 
Umweltbericht gebilligt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ mit Begründung und 
Umweltbericht sowie die nach Einschätzung der Gemeinde Berg wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß 
Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2021 für die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird 
gemäß § 4 a Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden nach § 4 
Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Der Planentwurf besteht aus Festsetzungen durch Zeichnung und Schrift, eine 
Begründung sowie ein Umweltbericht sind beigefügt. Der räumliche Geltungsbereich 
ist aus dem nachstehenden Lageplan ersichtlich. 
 
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: 
 

 
  Die Relevanzprüfung kommt zu dem 

Ergebnis, dass keine Verstöße gegen 
artenschutzrechtliche Verbote zustande 
kommen. Es sind Vermeidungsmaßnahmen 
umzusetzen, um Beeinträchtigungen von 
Vögeln, Fledermäusen und Insekten durch 
Glas und Licht am neuen Gebäude zu 
vermeiden sind. 

 

 

 
  Hierzu ist ein Immissionschutzgutachten im 

Hinblick auf die Luftreinhaltung durch das 
Büro Hoock & Partne PartG mbB erarbeitet 
worden. 

 

 

 

 
  Hierzu ist ein Immissionschutzgutachten im 

Hinblick auf die Luftreinhaltung durch das 
Büro Hoock & Partne PartG mbB erarbeitet 
worden. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“, die Begründung mit Anlagen 
und der Umweltbericht sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen liegen für die Dauer eines Monats in der Zeit vom  
 

11.10. bis einschließlich 15.11.2021 
 
in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 2, 82335 Berg während der 
Dienststunden (Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Donnerstag 7:30 
Uhr bis 12:30 Uhr sowie 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) öffentlich aus.  
 
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde Berg, 
Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 1, 82335 Berg abgegeben werden. 
 
Gemäß § 4 a Abs. 6 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
 

 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ 

 
Auf der Homepage der Gemeinde Berg (www.gemeinde-berg.de) sind ebenfalls die 
Bekanntmachung und alle Planunterlagen veröffentlicht. 
 
Berg, den 29.09.2021 
 
 
 
R. Steigenberger 
Erster Bürgermeister 
 

 Ortsüblich bekanntgemacht 
durch Anschlag an den 
Amtstafeln. 
angeheftet am: 29.09.2021 
Unterschrift 
 
abzunehmen am: 16.11.2021 
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Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“, die Begründung mit Anlagen und der Umweltbe-
richt sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen lie-
gen für die Dauer eines Monats in der Zeit vom

11.10. bis einschließlich 15.11.2021

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 2, 82335 Berg während der Dienststunden 
(Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Donnerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 14:00 
Uhr bis 18:00 Uhr) öffentlich aus.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), 
Ratsgasse 1, 82335 Berg abgegeben werden.

Gemäß § 4 a Abs. 6 BauGB können nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben.
Auf der Homepage der Gemeinde Berg
(www.gemeinde-berg.de)
sind ebenfalls die Bekanntmachung und alle Plan-
unterlagen veröffentlicht.

Berg, den 29.09.2021

Gemeinde Berg
R. Steigenberger
Erster Bürgermeister

	◆ 33. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 101 „Rathaus“ Durchführung der öffentlichen Auslegung

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung am 28.09.2021 den Entwurf der 33. Flächennutzungs-
planänderung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ beschlossen und die 
Begründung und den Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 101 „Rathaus“ gebilligt.

Der Entwurf der 33. Flächennutzungsplanänderung mit Begründung und dem Umweltbericht des Bebau-
ungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ sowie die nach Einschätzung der Gemeinde Berg wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2021 
für die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich auszulegen. Die öffentliche 
Auslegung wird gemäß § 4 a Abs. 2 Baugesetzbuch gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen 
nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch durchgeführt.

Der Planentwurf besteht aus Darstellungen durch Zeichnung und Schrift, eine Be-gründung und der 
Umweltbericht des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ ist beigefügt. Der Geltungsbereich ist aus dem 
nachstehenden Lageplan ersichtlich.

Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor:

Gemeinde Berg 29.09.2021 
Az.: 6-610-9-33 
 

 
  

BB ee kk aa nn nn tt mm aa cc hh uu nn gg   
  

33 33 ..   ÄÄ nn dd ee rr uu nn gg   dd ee ss   FF ll ää cc hh ee nn nn uu tt zz uu nn gg ss pp ll aa nn ee ss   ff üü rr   dd ee nn     
GG ee ll tt uu nn gg ss bb ee rr ee ii cc hh   dd ee ss   BB ee bb aa uu uu nn gg ss pp ll aa nn ee ss     

NN rr ..   11 00 11   „„ RR aa tt hh aa uu ss ““   
DD uu rr cc hh ff üü hh rr uu nn gg   dd ee rr   öö ff ff ee nn tt ll ii cc hh ee nn   AA uu ss ll ee gg uu nn gg   

 
Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung am 28.09.2021 den Entwurf der 
33. Flächennutzungsplanänderung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 101 „Rathaus“ beschlossen und die Begründung und den Umweltbericht zum Be-
bauungsplan Nr. 101 „Rathaus“ gebilligt. 
 
Der Entwurf der 33. Flächennutzungsplanänderung mit Begründung und dem Um-
weltbericht des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ sowie die nach Einschätzung 
der Gemeinde Berg wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen sind gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2021 für die Dauer eines 
Monats gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich auszulegen. Die öffentliche Aus-
legung wird gemäß § 4 a Abs. 2 Baugesetzbuch gleichzeitig mit der Einholung der 
Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch durchgeführt. 
 
Der Planentwurf besteht aus Darstellungen durch Zeichnung und Schrift, eine Be-
gründung und der Umweltbericht des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ ist beige-
fügt. Der Geltungsbereich ist aus dem nachstehenden Lageplan ersichtlich. 
 
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor:  
 

 
  Die Relevanzprüfung kommt zu dem Ergeb-

nis, dass keine Verstöße gegen artenschutz-
rechtliche Verbote zustande kommen. Es sind 
Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen, um 
Beeinträchtigungen von Vögeln, Fledermäu-
sen und Insekten durch Glas und Licht am 
neuen Gebäude zu vermeiden sind. 

 

 

 

 
  Hierzu ist ein Immissionschutzgutachten im 

Hinblick auf die Luftreinhaltung durch das 
Büro Hoock & Partne PartG mbB erarbeitet 
worden. 

 

 

 

 
  Hierzu ist ein Immissionschutzgutachten im 

Hinblick auf die Luftreinhaltung durch das 
Büro Hoock & Partne PartG mbB erarbeitet 
worden. 

 

Der Entwurf der 33. Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und der Um-
weltbericht des Bebauungsplanes Nr. 101 „Rathaus“ sowie die nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen  umweltbezogenen Stellungnahmen liegen für die 
Dauer eines Monats in der Zeit vom 
 

11.10. bis einschließlich 15.11.2021 
 

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 1, 82335 Berg während der 
Dienststunden (Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Donnerstag 7:30 
Uhr bis 12:30 Uhr, sowie 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) öffentlich aus.  
 
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde Berg 
Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 1, 82335 Berg abgegeben werden. 
 
Gemäß § 4 a Abs. 6 Baugesetzbuch können nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 

 
Geltungsbereich der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 
Auf der Homepage der Gemeinde Berg (www.gemeinde-berg.de) sind ebenfalls die 
Bekanntmachung und alle Planunterlagen veröffentlicht. 
 
Berg, den 29.09.2021 
 
 
 
R. Steigenberger 
Erster Bürgermeister 
 

 Ortsüblich bekanntgemacht 
durch Anschlag an den Amtsta-
feln. 
angeheftet am: 29.09.2021 
Unterschrift 
 
abzunehmen am: 16.11.2021 

Datenbank Corona Freiwilligenhilfe  
im Landkreis Starnberg

Informationen und Anmeldung unter:
www.kobe-sta.de

Telefon: 08151 6520819

Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches 
Engagement (KoBE) hat eine landkreisweite 
Corona-Freiwilligen Datenbank eingerichtet. 
In der zentralen Datenbank können sich 
sowohl Bürger eintragen, die ehrenamtliche 
Unterstützung anbieten, als auch diejenigen, 
die Unterstützung benötigen.
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Gemäß § 4 a Abs. 6 Baugesetzbuch können nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben.

Auf der Homepage der Gemeinde Berg
(www.gemeinde-berg.de)
sind ebenfalls die Bekanntmachung und alle Plan-
unterlagen veröffentlicht.

Berg, den 29.09.2021

Gemeinde Berg
R. Steigenberger, Erster Bürgermeister

	◆ Durchführung der dritten erneuten öffentli-
chen Auslegung für den Bebauungsplan Nr. 55 
„Ortsmitte Farchach“ 11. Änderung 

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 28.09.2021 Änderungen und Ergänzungen hin-
sichtlich des Bebauungsplanes Nr. 55 „Ortsmitte 
Farchach“ 11. Änderung beschlossen. Gleichzeitig 
hat der Gemeinderat die Durchführung der dritten 
erneuten öffentlichen Auslegung für diesen Be-
bauungsplan beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 55 „Orts-
mitte Farchach“ 11. Änderung mit der Begründung 
ist laut Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2021 
für die Dauer eines Monats gemäß § 4 a Abs. 3 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszule-
gen. Die dritte erneute öffentliche Auslegung wird 
gemäß § 4 a Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der 
Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt.

Der Planentwurf besteht aus Festsetzungen durch 
Zeichnung und Schrift sowie einer Begründung. 
Der Geltungsbereich ist aus dem nebenstehenden 
Lageplan ersichtlich.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 55 „Orts-
mitte Farchach“ 11. Änderung und die Begrün-
dung samt Anlagen liegen für die Dauer eines Mo-
nats, in der Zeit vom

11.10. bis einschließlich 15.11.2021

in der Gemeinde Berg, Bauamt, Zimmer 14, Rats-
gasse 1, 82335 Berg während der Dienststunden 
(Montag, Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 
Uhr, Donnerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, sowie 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) erneut öffentlich aus.

Während dieser Auslegungsfrist können nur zu 
den geänderten bzw. ergänzten Teilen Stellung-
nahmen bei der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 
14), Ratsgasse 1, 82335 Berg abgegeben werden.

 
Geltungsbereich für den Bebauungsplan Nr. 55 „Ortsmitte Farchach“ 11. Änderung 
 
Auf der Homepage der Gemeinde Berg (www.gemeinde-berg.de) sind ebenfalls die Bekanntmachung 
und alle Planunterlagen veröffentlicht. 
 
Berg, den 29.09.2021 
 
 
R. Steigenberger 
Erster Bürgermeister 
 

 Ortsüblich bekanntgemacht durch An-
schlag an den Amtstafeln. 
angeheftet am: 29.09.2021 
Unterschrift 
 
abzunehmen am: 16.11.2021 
Unterschrift 

 

Buslinien
947 und 949

Die Buslinien 947 und 949 ermöglichen 
es Arbeitnehmern, Kunden und Gästen die 
Gewerbegebiete Gilching Süd, Oberpfaffenhofen 
sowie Technologie Park bequem mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Die Linie 947 ist mit den S-Bahnhaltestellen 
Neugilching und Weßling, die Linie 949 mit 
Gauting, Gilching-Argelsried und Neugilching 
verbunden. Nutzen Sie dieses attraktive Angebot!

Telefon  08151 148 - 277
www.lk-starnberg.de/Bürgerservice/
Mobilität-im-Landkreis/

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Kurzzeitpflege

Das Landratsamt Starnberg – Fach bereich 
Sozialwesen – bietet Informations material 
über Kurzzeitpflege einrichtungen an. 
Telefon  08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpflege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Seite 3


